
Hygienekonzept SV „Blies“ Bliesen 1919 e.V. 
Aktuallisiert am 20.20.2020 
 
Allgemeine Voraussetzungen zur Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb 
 
Alle gesunden Personen (hierzu zählen Spieler*innen, Betreuer*innen, Trainer*innen, 
Schiedsrichter*innen und Funktionäre der beteiligten Vereine) dürfen am Trainings- und 
Spielbetrieb grundsätzlich teilnehmen.  
 
Nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen dürfen: 
 
a) Personen mit folgenden Krankheitssymptomen: 
- Husten, Fieber, Atemnot, Erkältungssymptome oder mit einer Beeinträchtigung des 

Geruchs- und Geschmacksinns. 
 
b) Personen mit positivem Test auf das Coronavirus:  
- In diesem Fall muss der / die Betroffene dem Training mindestens zwei Wochen 

fernbleiben, darüber hinaus besteht ein Spielverbot in dieser Zeit. 
- Der / die Betroffene hat nach einem positiven Coronatest den Verein darüber zu 

informieren. 
 
c) Spieler*innen, Betreuer*innen und Trainer*innen, wenn…:  
- … der / die Betroffene sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem – laut RKI und/oder 

der Bundesregierung eingestuften – Hochrisikogebiet aufgehalten hat. 
 
Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln: 
 
- Auf eine Begrüßung per Handschlag oder Umarmung ist zwingend zu verzichten. 
 
- Die Hände sind regelmäßig gründlich zu waschen und zu desinfizieren 

(Desinfektionsmittel wird vom Verein bereitgestellt). 
 
- In den sanitären Anlagen muss der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. 
 
- Das Spucken oder „Naseputzen“ auf dem Platz ist verboten. 
 
- Außerhalb des normalen Trainingsbetriebs ist ein Abstand von 1,50 Meter einzuhalten. 
 
- Innerhalb des Gebäudes ist eine Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend zu tragen. 

 
- Im Clubheim (Gastraum) gelten die gleichen Vorschriften wie in der Gastronomie.        

Das Clubheim ist zurzeit geschlossen. Ein Getränkeverkauf findet nur über die 
Außentheke bzw. aus dem Clubheim heraus statt. 

 
- Die markierten Flächen auf Sitzbänken dürfen nicht betreten und/oder genutzt werden. 
 



- Die Haftung bei der nicht konformen Umsetzung trägt jeder Teilnehmer mit seiner 
Unterschrift auf der Teilnehmer- und Anwesenheitsliste selbst. 

 
- Das Hygienekonzept wird auf dem Vereinsgelände ausgehängt. 

 
 

Hygienekonzept im Training: 
 
- Vor dem Training hat der/die Trainer*in alle anwesenden Spieler*innen, Co-

Trainer*innen, Betreuer*innen etc. in eine Anwesenheitsliste einzutragen, um die 
Dokumentationspflicht der Corona-Vorsorge zu erfüllen.  
 

- Die Dokumentation wird mindestens für die Dauer gemäß der aktuell gültigen Corona-
Verordnung vom Verein aufbewahrt (Stand September 2020: Vier Wochen). 

 
- Die Trainingsmaterialien sind gemäß den Anforderungen der aktuell gültigen Corona-

Verordnung nach Benutzung zu säubern und ggf. zu desinfizieren. 
 

- Die Ein- und Ausgänge zum Trainingsgelände und zu den Umkleidekabinen sind mit dem 
geltenden Mindestabstand von 1,50 Meter und dem tragen einer Mund-Nasen-Maske zu 
nutzen. 

 
 
Hygienekonzept für Heimmannschaften und Gastmannschaften im Spielbetrieb: 
Der SV Bliesen stellt seinen Gastmannschaften dieses Hygienekonzept im Vorfeld per Mail, 
Post und über die Vereinswebseite zur Verfügung, um hierauf alle beteiligten Trainer*innen, 
Betreuer*innen und Spieler*innen aufmerksam zu machen. Es gelten folgende Regelungen: 
 
- Es werden nur Freundschaftsspiele durchgeführt, die offiziell von der spielleitenden 

Stelle angesetzt werden und beim zuständigen Ordnungsamt St. Wendel angemeldet 
und genehmigt sind. 

 
- Für Spieler*innen, Trainer*innen, Betreuer*innen ist ein separater Parkplatz und Eingang 

vorgesehen und ausgeschildert. 
 
- Die Kabinen sind gemäß den aktuellen Abstandsregelungen markiert. 
 
- Die Kabinen werden regelmäßig gereinigt und werden nach jeder Nutzung gelüftet. 
 
- Alle Personen, die sich in der Kabine aufhalten, müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung 

tragen. 
 
- Der Kabinentrakt ist nur mit Mund-Nasen-Bedeckung zu betreten. 

 
- Außer den Spielern, Schiedsrichter auf dem Spielfeld müssen alle anderen eine Mund – 

Nasen-Maske während der gesamten Zeit tragen.  
 
- In den Kabinen dürfen sich nur 6 Personen gleichzeitig zum Umziehen aufhalten. 



 
- Auch in den Duschen gilt die Abstandsregel von 1,50 Meter. In den Duschen dürfen sich 

daher nur 4 Personen gleichzeitig aufhalten. 
 
- Jede Mannschaft muss sich (unter Einhaltung der o.g. Vorgaben) unverzüglich nach dem 

Spiel duschen und umziehen. 
 
- Mannschaftsbesprechungen sind nach Möglichkeit im Freien durchzuführen. Bei einer 

Mannschaftsbesprechung in der Kabine müssen alle Beteiligten eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen. 

 
- Alle zum Spiel anwesenden Spieler*innen, Trainer*innen und Betreuer*innen sind auf 

dem Spielbericht zu dokumentieren. Diese halten sich grundsätzlich in der Zone der 
eigenen Trainerbank auf. 

 
- Schiedsrichter*innen sollten – wenn möglich – auf einen Besuch in der Kabine bzgl. 

Ansprache/Passkontrolle verzichten. 
 

- Schiedsrichter*innen sollten den Spielbericht – wenn möglich – vom eigenen Mobilgerät 
tätigen. 

 
- Die Teams laufen mit Abstand auf das Spielfeld auf. 
 
- Die Teams verzichten auf Handshake, gemeinsames Aufstellen der Mannschaften oder 

sonstige Eröffnungsinszenierungen. 
 
- In allen Fällen ist auf der Trainerbank grundsätzlich auf den Mindestabstand von 1,50 

Meter zu achten. Ggf. können Stühle/Bänke in Erweiterung der Ersatzbänke aufgestellt 
werden. 

 
- In der Halbzeit verbleiben nach Möglichkeit alle anwesenden Spieler*innen, 

Trainer*innen und Betreuer*innen im Freien. Sollte ein Verbleib nicht möglich sein, ist 
der Aufenthalt in der Kabine auf ein Minimum zu begrenzen. 

 
Hygienekonzept für Zuschauer: 
 
- Die Erfassung der Kontaktdaten aller anwesenden Zuschauer wird (analog zu den 

Regelungen der Gastronomie) am Eingang mittels Listen durchgeführt. Die Stammgäste 
des SV Bliesen besitzen eine Stammkarte mit einem persönlichen Barcode der beim 
Einlass ab gescannt wird.  
 

- Die Anwesenheitslisten werden vom Verein vier Wochen sicher verwahrt und 
anschließend vernichtet. Aufgrund eines entsprechenden Urteils des Saarländischen 
Verfassungsgerichts kann die Listeneintragung zu einem später Zeitpunkt geltendem 
Recht angepasst werden.  

 
- Es erfolgt eine klare Trennung von Sport- und Zuschauer-Bereichen. 
 



- Ein separater Ein- und Ausgang für Zuschauer wird eingerichtet. 
 
- Am Eingang für Spieler und Zuschauer steht Desinfektionsmittel bereit und auf den 

Toiletten werden Einmal-Handtücher, Handseife und Desinfektionsmittel zur Verfügung 
gestellt. 

 
- Wege für die Zuschauer werden mit Schildern markiert. Am Eingang sind 

Abstandsmarkierungen angebracht. 
 
- Unterstützende Schilder/Plakate werden an mehreren Orten angebracht, damit an die 

dauerhafte Einhaltung der Abstand- und Hygieneregeln erinnert wird. 
 
- Die Zuschauer werden über das Hygienekonzept durch Social-Media-Kanäle und Website 

informiert. 
 
- Es wird eine pünktliche Anreise zum Anpfiff empfohlen, um längere Wartezeiten am 

Eingang zu vermeiden. 
 
- Personen, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage 

untersagt. 
 
- Die Sportanlage darf nur mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden. Diese muss über 

den kompletten verbleib auf der Sportanlage getragen werden.  
 
- Es werden nur maximal 100 Zuschauer zu einem Spiel zugelassen.  
 
- An der Außentheke ist der Mindestabstand einzuhalten und dem Einbahnsystem Folge 

zu leisten. Das Clubheim ist zurzeit geschlossen. 
 
 
Wir wünschen allen Beteiligten trotz allem viel Freude beim Ausüben des Sports und allen 
Zuschauern und Mannschaften spannende und faire Wettkämpfe. 
 
 
Der Vorstand               Stand: 20.10.2020 
 


